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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übermittelt in der 

Beilage seine Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Ingenieurgesetz 1990 geändert wird. 

Beilage 

FDr die Richtfgkelt 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister 

S I T E K 
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Sektion 111 

S t e l  1 u n 9 n ah m e 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Ingenieurgesetz 1990 geändert wird 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales begrüßt den vorlie

genden Gesetzesentwurf, da er eine Gleichstellung der Absolventen 

Höhere Technischer Lehranstalten (HTL) und Höherer land- und 

forstwirtschaftlicher Lehranstalten (HLFL) insbesondere im priva

ten Sektor mit Akademikern in anderen Mitgliedsstaaten des EWR 

(z.B. bei Anbotsausschreibungen) vorsieht. 

Zeitliche Limitierung des Gesetzes 

Das Gesetz soll nur für Absolventen von Höheren Technischen und 

Höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten gelten, die 

spätestens im Jahre 1996 ihre Reifeprüfung erfolgreich abgelegt 

haben. 

Aus der Sicht des Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist 

diese Frist zu kurz bemessen. 

Erstens kann aufgrund der bekannten Probleme bei der Einrichtung 

von Fachhochschulen keineswegs davon ausgegangen werden, daß ab 

1997 in österreich ein alle Ingenieurausbildungen und flächen

deckendes (!) Netz von Fachhochschulen existiert. Die im 

Gesetzesentwurf formulierte Einschränkung, daß mit 1997 für die 

"meisten" (Vorblatt), "wesentlichen" (Erl. zu § 22) 

Ingenieurausbildungen Fachhochschul-Studiengänge eingerichtet sein 

werden, würde auf jeden Fall jene Absolventen von 

Ingenieurausbildungen benachteiligen, wo keine Fachhochschul

Studiengänge eingerichtet sind. 

15/SN-387/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



• 

• 

- 2 -

Zweitens ist es inhaltlich nicht zu rechtfertigen, warum dem 

Schulj ahrgang 91/92 die Möglichkeit der Gleichstellung eingeräumt 

wird und den Jahrgängen 92/93 ff. bei gleichwertiger Ausbildung 

nicht mehr. Hinzu kommt noch, daß bei der Wahl des Schultyps die 

allfälligen Konsequenzen, wie sie sich nun durch den EWR darstel

len, nicht abzusehen waren. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schlägt daher aus 

diesem Grunde eine längere Obergangsfrist vor: dieses Gesetz 

sollte für alle Absolventen gelten, die noch vor der Inkraftset

zung dieses Gesetzes mit einer Ausbildung an einer Höheren Techni

schen Lehranstalt oder einer Höheren land- und forstwirtschaftli

chen Lehranstalt begonnen haben. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ersucht um die Be

rücksichtigung seiner Anregungen. 
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